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Norm

AMFG §45a Abs1

1. AMFG § 45a heute

2. AMFG § 45a gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2013

3. AMFG § 45a gültig von 01.01.2000 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 179/1999

4. AMFG § 45a gültig von 01.07.1994 bis 31.12.1999 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 450/1994

5. AMFG § 45a gültig von 01.07.1994 bis 30.06.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 314/1994

6. AMFG § 45a gültig von 01.08.1993 bis 30.06.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 502/1993

Rechtssatz

Die 30-tägige Frist des § 45a Abs 1 AMFG wandert kontinuierlich. Der Arbeitgeber kann daher durch die zeitliche

Streuung von Kündigungen das Erreichen des Schwellenwerts der genannten Bestimmung verhindern.Die 30-tägige

Frist des Paragraph 45 a, Absatz eins, AMFG wandert kontinuierlich. Der Arbeitgeber kann daher durch die zeitliche

Streuung von Kündigungen das Erreichen des Schwellenwerts der genannten Bestimmung verhindern.
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Beisatz: Hier: Für eine zulässige, zeitliche Streuung maßgeblich ist die Absicht des Dienstgebers und nicht, ob sich

die Kündigungserklärungen entgegen der ursprünglichen Intention faktisch über einen längeren Zeitraum

erstrecken, würde doch sonst der Zweck des Frühwarnsystems verfehlt, schon die Absicht eines Dienstgebers,

innerhalb kurzer Zeit eine arbeitsmarktpolitisch relevante Zahl von Arbeitnehmern freizusetzen, zum Anlass von

Vorkehrungen zu nehmen. (T1)
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